
EV-07/01 Klimaschutz beschleunigen, CO2-Steuer einführen

Antragsteller*in: Annalena Baerbock (KV Potsdam)

Änderungsantrag zu EV-07(vormals V-62)

Von Zeile 1 bis 34:
Um die Kosten der Klimaerwärmung in den Preisen sichtbar zu machen, fordern Bündnis 90/Die
Grünen, den Emissionshandel durch eine CO2-Steuer zu ergänzen, die

Ersetze den Antrag durch folgenden Text und füge diesen an geeigneter Stelle im Leitantrag EV-01
„Energiewende retten, Verkehrswende einleiten“ ein:

CO2-Kosten konsequent internalisieren

Um die Folgen der Klimakrise in den Preisen sichtbar zu machen und klimafreundliche Produkte und
Dienstleistungen zu fördern, müssen die Kosten, die durch die Emission von Treibhausgasen entste-
hen, ein Teil des Produktpreises werden. Dafür wollen wir in den Sektoren, die dem Emissionshandel
(ETS) unterliegen, einen nationalen Mindestpreis für CO2 von 20 Euro pro Tonne CO2 einführen, der
sich zunächst schrittweise um fünf Euro erhöht, solange die ETS-Reformen auf europäischer Ebene
kein wirksames Preissignal setzen. In den Bereichen, die nicht dem europäischen Emissionshandel
unterliegen (z.B. der Verkehrsbereich), wollen wir die bestehende Besteuerung jeweils zusätzlich mit
einer wirksamen CO2-Komponente versehen.

Die zusätzlichen Einnahmen für den Bundeshaushalt wollen wir im Sinne einer doppelten Dividende
direkt wieder in den Klimaschutz investieren. Denn so lenken einerseits die Preise selber zu mehr Kli-
maschutz und anderseits stehen zusätzliche Mittel für die notwendigen Investitionen in den Klima-
schutz zur Verfügung.

Klimaschutz ist keine reine Belastung für Industrie und Wirtschaft, sondern zugleich ein Programm zur
notwendigen ökologischen Modernisierung. Mit dem Klimaschutzabkommen von Paris haben sich
daher alle Staaten der Erde dazu verpflichtet, ihre Wirtschaft bis zur Mitte des Jahrhunderts auf eine
Produktion ohne Emissionen von Treibhausgasen umzustellen. Darin liegt insbesondere für die
nationale und europäische Wirtschaft eine riesige Chance, diesen Wandel aktiv und wirtschaftlich
erfolgreich mitzugestalten. Auf diesem Weg wollen wir die Industrie unterstützen, indem wir einerseits
bestehende klimaschädliche Ausnahmen bei Energiesteuern und Umlagen kontinuierlich abbauen und
gleichzeitig Unternehmen beim Klimaschutz in Form von gezielten Investitionshilfen unterstützen.
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mit 30 €/t CO2 beginnt

jedes Jahr um 5 €/t CO2 angehoben wird

an der Quelle erhoben wird (Förderung oder Import fossiler Energieträger)

beim Import von (Halb-)Fertigprodukten aus Ländern ohne CO2-Besteuerung durch einen
Importzoll abgebildet wird

die Exporte mit einer Steuergutschrift wettbewerbsfähig hält

Die Einnahmen aus der Steuer sollen an die Bürger*innen zurückfließen. Das können wir erreichen,
indem wir mit einem Teil der Einnahmen die Lohnbelastung mit Abgaben und Steuernverringern, und
den anderen Teil als Energiegeld pro Kopf ausschütten. Damit werden auch energie-sparsame
Bürger*innen belohnt, die kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit beziehen. So können wir die CO2-
Steuer zum Vorbild für andere EU-Staaten machen, um dem Ziel einer europaweiten Verbreitung der
Steuer näherzukommen.

Die Besteuerung der Treibhausgase wird den Europäischen Emissionshandel ergänzen und ihn, wenn
er weiterhin erfolglos bleibt, langfristig ersetzen.

Die CO2-Steuer soll auf den Kohlenstoffgehalt der Rohstoffe erhoben werden. Indem sie die
Treibhausgas-Quelle besteuert, ermöglicht sie auf einfache Weise, Produkte gemäß ihrer
Klimabelastung zu besteuern. Bei importierten Produkten werden entsprechend die bei der
Herstellung entstandenen CO2-Emissionen besteuert. Vorhandene Steuern mit dem gleichen Zweck
können reduziert, abgebaut oder verrechnet werden. Subventionen, die die Emissions-Besteuerung
unterlaufen, müssen gestrichen werden. Exporte erhalten eine Steuergutschrift für das Importland.

Die CO2-Steuer soll für die Wirtschaft die zukünftige Belastung durch Klimaabgaben langfristig
kalkulierbarer machen, damit Investitionen in Energieeffizienz verlässlich kalkuliert werden können.

Sie ist ein Lenkungsinstrument, das Wirtschaft und Konsument*innen ein Preissignal gibt. Die
stufenweise steigende CO2-Steuer ermöglicht es Produkteigenschaften und Konsumverhalten
schrittweise anzupassen. Sie setzt deutliche Anreize für Energieeffizienz und Energieeinsparung. Für
die Bundesregierung eröffnet sich damit die Möglichkeit, die vereinbarten Klimaziele von Paris und in
der EU zu erreichen. Die daraus entstehenden Belastungen und Chancen werden sozial gerecht
verteilt. In allen Wirtschaftszweigen werden klimafreundliche Innovationen angeregt.

Mit der Exportgutschrift werden andere Staaten dazu ermuntert, ähnliche Steuern zu erheben.

Begründung

Eine stärke CO2 Bepreisung ist eine überfällige Maßnahme. Die Einführung einer CO2-Steuer, wie in
dem Antrag EV-07 gefordert, ist europarechtlich in den Bereichen, die dem Emissionshandel
unterliegen, jedoch nicht direkt möglich. Es ist aber möglich, z.B. in Form einer Steuer auf
Emissionszertifikate einen nationalen CO2-Mindestpreis einzuführen, der die CO2-Kosten deutlich
stärker internalisiert als der Emissionshandel dies derzeit selber tut. Da andere EU-Staaten ebenfalls
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einen solchen Mindestpreis in Höhe von ungefähr 20 Euro pro Tonne CO2 eingeführt haben, wäre es
sinnvoll sich daran zu orientieren.

In den Bereichen, die nicht dem Emissionshandel unterliegen, sollte die Besteuerung mindestens eine
CO2-Komponente enthalten, die die wahren CO2-Kosten wiedergibt. Allein die Besteuerung von CO2
als Bemessungsgrundlage anzusetzen, würde allerdings in vielen Fällen viel zu kurz greifen, da auch
vielfach andere Umweltkosten, wie etwa Flächenverbrauch, Zersiedlung, Schwermetalle, Feinstaub-
oder NO2-Emissionen internalisiert werden müssen. Die bereits bestehende Mineralölsteuer zB ist
daher auch deutlich höher als eine reine CO2-Steuer.

Angesichts der dramatischen Verschärfung der Klimakrise müssen die Einnahmen aus unserer Sicht
wieder voll dem Klimaschutz zu Gute kommen. Eine Ausschüttung der Einnahmen „pro Kopf“ dagegen
würde ein wichtiges Klimaschutzinstrument ohne Grund aus der Hand geben, der Klimaschutz würde
weiter unnötig Zeit verlieren. Eine direkte Ausschüttung der Einnahmen wie im Ursprungsantrag
gefordert hätte zudem die Gefahr, dass dies zu „Rebound-Effekten“ führen könnte.

Klimaschutz ist keine reine Belastung für Industrie und Wirtschaft, sondern ein Programm zur not-
wendigen ökologischen Modernisierung, das sich in Paris alle Staaten zum Ziel gesetzt haben. Ein
Grenzausgleichszoll aber würde dazu keinen Anreiz setzen und den Status-Quo weiter zementieren
und wäre zudem nur mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand umsetzbar. Diese Energie sollte
lieber darauf verwendet werden, die Unternehmen beim Klimaschutz zu unterstützen.

Weitere Antragsteller*innen

Oliver Krischer (KV Düren); Bärbel Höhn (KV Oberhausen); Lisa Paus (KV Berlin-Charlottenburg/
Wilmersdorf); Reinhard Bütikofer (KV Berlin-Mitte); Gerhard Schick (KV Mannheim); Wibke Brems (KV
Gütersloh); Axel Vogel ( KV Barnim); Reiner Priggen (KV Aachen); Dieter Janecek (KV München);
Clemens Rostock ( KV Oberhavel); Sven-Christian Kindler (KV Hannover); Michael Weltzin (KV Berlin-
Spandau); Christine Spannagel (KV Neukölln); Peter Meiwald (KV Ammerland); Katrin Uhlig (KV Bonn);
Jonas Wille (KV Darmstadt); Stephan Bischoff (KV Magdeburg); Manuel Sarrazin (KV Harburg Stadt);
Robert Schallehn (KV Köln)
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